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1988/2023
Gesetz 

zur Fortentwicklung dienstrechtlicher Vorschriften
Vom 13. Dezember 2023

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Besoldungsgesetzes 

Schleswig-Holstein1)

Das Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein vom 26. Ja-
nuar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. März 2023 
(GVOBl. Schl.-H. S. 156), wird wie folgt geändert:

1. In § 32 Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:

„In der Besoldungsgruppe W 1 kann nach zweijähriger 
Tätigkeit ein Leistungsbezug nach Satz 1 Nummer 2 
vergeben werden. Kanzlerinnen und Kanzler erhalten 
einen Leistungsbezug nach Satz 1 Nummer 3.“

2. § 43 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Der Familienzuschlag wird nach der Anlage 6 
gewährt. Seine Höhe richtet sich nach der Stufe, 
die den Familienverhältnissen der Beamtin oder 
des Beamten entspricht.“

3. In § 50 Absatz 1 werden nach dem Wort „Feuerwehr“ 
die Wörter „sowie dem Einsatzdienst gleichgestellte 
Beamtinnen und Beamte des feuerwehrtechnischen 
Dienstes auf Verwendungen, die im besonderen 
dienstlichen Interesse oder im besonderen öffentli-
chen Interesse des Landes liegen (§ 113 Absatz 6 
Landesbeamtengesetz),“ eingefügt. 

4. § 58a wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

„(4) Bei einem weiteren Dienstherrenwechsel 
innerhalb des Geltungsbereiches dieses Geset-
zes kann die bei dem bisherigen Dienstherrn 
gewährte Ausgleichszulage unter Fortgeltung 
der für die Gewährung maßgebenden Voraus-
setzungen fortgewährt werden.“

b) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden Ab-
sätze 5 und 6.

5. § 62 Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen.

6. In der Anlage 8 werden unter der Zwischenüber-
schrift „Besoldungsordnung A“ in der Angabe zur 
Besoldungsgruppe A 6 nach dem Wort „Jahren“ die 
Wörter „in der Besoldungsgruppe A 6“ angefügt.

Artikel 2 
Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes 

Schleswig-Holstein2)

Das Beamtenversorgungsgesetz Schleswig-Holstein 
vom 26. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), 

1) Ändert Ges. vom 26. Januar 2012, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2032-20

2) Ändert Ges. vom 26. Januar 2012, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2032-22

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
22. März 2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 156), wird wie 
folgt geändert:

1. In § 16 Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „der 
jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der 
Endstufe der Besoldungsgruppe A 6“ durch die 
Wörter „des Grundgehalts aus der Endstufe der 
Besoldungsgruppe A 6 zuzüglich eines zustehen-
den Familienzuschlags der Stufe 1 nach § 57 
Absatz 1 Satz 1“ ersetzt.

2. In § 17 Absatz 1 Nummer 4 wird die Angabe 
„450 Euro“ durch die Angabe „520 Euro“ ersetzt.

3. § 39 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Liegt infolge des Dienstunfalles ein Grad 
der Schädigungsfolgen von mindestens 20 län-
ger als sechs Monate vor, so erhält die oder der 
Geschädigte, solange dieser Zustand andauert, 
neben den Dienstbezügen, den Anwärterbezü-
gen oder dem Ruhegehalt einen Unfallausgleich 
in nachstehender Höhe:

Grad der Schädigungsfolgen bis Betrag
25 141 Euro,
30 171 Euro,
40 233 Euro,
50 383 Euro,
60 431 Euro,
70 592 Euro,
80 706 Euro,
90 850 Euro,
100 944 Euro.“

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 ange-
fügt:

„(5) Auf die am 31. Dezember 1991 vorhan-
denen Beamtinnen und Beamten, denen auf 
Grund eines bis zu diesem Zeitpunkt erlittenen 
Dienstunfalles ein Unfallaus-gleich gewährt 
wird, findet § 35 des Beamtenversorgungs-
gesetzes in der bis zum 31. Dezember 1991 
geltenden Fassung unter der Maßgabe Anwen-
dung, dass sich die Höhe des Unfallausgleichs 
entsprechend Absatz 1 ergibt.“

4. Dem § 58 Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:

„Für den Vergleich mit der Höchstgrenze ist, auch 
bei mehreren Zeiträumen, eine Gesamtrechnung 
durchzuführen.“

5. In § 61 Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 2 Satz 2 
Nummer 2 wird jeweils die Angabe „450 Euro“ 
durch die Angabe „520 Euro“ ersetzt.
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6. In § 64 Absatz 2 Nummer 3 wird die Angabe 
„450 Euro“ durch die Angabe „520 Euro“ ersetzt.

7. § 66 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 wird wie folgt 
gefasst:

„3.  Renten aus der gesetzlichen Unfallversiche-
rung, wobei für die Ruhegehaltempfänge-
rinnen oder den Ruhegehaltempfängern ein 
dem Unfallausgleich (§ 39) entsprechender 
Betrag unberücksichtigt bleibt; bei einem 
Grad der Schädigungsfolgen von 20 bleiben 
zwei Drittel und bei einem Grad der Schä-
digungsfolgen von 10 ein Drittel des für 
einen Grad der Schädigungsfolgen bis 30 
nach § 39 Absatz 1 maßgebenden Betrages 
unberücksichtigt,“

8. § 73 Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz 2 
eingefügt:

„Hinterbliebene sind verpflichtet, das Versterben 
der Ruhegehaltsempfängerin, des Ruhegehalts-
empfängers, der Altersgeldempfängerin oder des 
Altersgeldempfängers unverzüglich anzuzeigen.“

9. § 77 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 8 wird Satz 3 gestrichen.

b) Es wird folgender neuer Absatz 10 angefügt:

„(10) In den Fällen, in denen die kommunale 
Wahlbeamtin oder der kommunale Wahlbeam-
te nach § 57c Absatz 1 der Gemeindeordnung 
oder nach § 46 Absatz 1 der Kreisordnung 
ihr oder sein Amt zuvor bereits für die Dauer 
von mindestens zwei aufeinander folgenden 
Amtszeiten wahrgenommen hat und im An-
schluss durch Wiederwahl erneut in dasselbe 
oder ein höherwertiges Amt für mindestens 
eine weitere Amtszeit berufen wird, ist das 
Ruhegehalt nicht nach § 16 Absatz 2 zu 
vermindern, wenn sie oder er

1. das 63. Lebensjahr vollendet hat und auf 
eigenen Antrag aus diesem Amt in den 
Ruhestand versetzt wird,

2. wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf 
einem Dienstunfall beruht, aus diesem 
Amt in den Ruhestand versetzt wird.“

10. In § 88d Absatz 7 Satz 3 Nummer 1, 2 und 3 
wird jeweils die Angabe „450 Euro“ durch die 
Angabe „520 Euro“ ersetzt.

Artikel 3 
Änderung des Landesbeamtengesetzes3)

Das Landesbeamtengesetz Schleswig-Holstein vom 
26. März 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 93), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Mai 2022 
(GVOBl. Schl.-H. S. 551), wird wie folgt geändert:

3) Ändert Ges. vom 26. März 2009, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2030-16

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 
§ 80 folgende Angabe eingefügt:

„§ 80a Zuschuss zur gesetzlichen Krankenver-
sicherung“

2. Nach § 80 wird folgender neuer § 80a eingefügt:

„§ 80a 
Zuschuss zur gesetzlichen Krankenversicherung

(1) Auf Antrag können beihilfeberechtigte Beam-
tinnen und Beamte sowie Versorgungsempfänge-
rinnen und Versorgungsempfänger, die freiwillig 
gesetzlich krankenversichert sind, einen Zuschuss 
in Höhe der Hälfte des nachgewiesenen Kran-
kenversicherungsbeitrages erhalten, wenn zum 
Zeitpunkt der Antragstellung aufgrund der be-
stehenden Lebensumstände der Wechsel in eine 
private Krankenversicherung im Rahmen des Basis-
tarifs gemäß § 152 Versicherungsaufsichtsgesetz 
finanziell von Nachteil oder nicht möglich ist.

(2) Wird eine Beamtin oder ein Beamter in den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes versetzt oder 
im unmittelbaren Anschluss an ein vorheriges 
Beamtenverhältnis im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes ernannt und verliert sie oder er aus 
diesem Grunde den Anspruch auf eine Pauschale 
oder einen Zuschuss zur gesetzlichen Krankenver-
sicherung nach beamtenrechtlichen Regelungen, 
erhält sie oder er auf Antrag einen Zuschuss in 
Höhe der Hälfte des nachgewiesenen Kranken-
versicherungsbeitrages.

(3) Beamtinnen und Beamten auf Zeit oder Beam-
tinnen und Beamten auf Widerruf wird auf Antrag 
ein Zuschuss in Höhe der Hälfte des nachgewie-
senen Krankenversicherungsbeitrages gewährt.

(4) Beamtinnen und Beamten, die am 30.11.2023 
freiwillig gesetzlich krankenversichert waren, er-
halten auf Antrag einen Zuschuss in Höhe der 
Hälfte des nachgewiesenen Krankenversiche-
rungsbeitrages.

(5) Leistungen Dritter zur Krankenversicherung sind 
bei der Berechnung des Zuschusses zur gesetzli-
chen Krankenversicherung in Abzug zu bringen.

(6) Der Antrag auf einen Zuschuss im Sinne des 
Absatzes 1 muss verbunden sein mit einer Ver-
zichtserklärung auf ergänzende Beihilfen. Beides 
ist unwiderruflich. Bei einem Wechsel aus der 
Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung in ein Versicherungsverhältnis in der 
privaten Krankenversicherung wird der Zuschuss 
höchstens in der vor der Änderung gewährten 
Höhe gewährt.

(7) Ein Zuschuss zur Pflegeversicherung wird 
nicht gewährt.“

3. In § 112 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 wird die 
Angabe „Buchst. a“ gestrichen.
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Artikel 4 
Änderung des Gesetzes über die Versorgungs-

ausgleichskasse der Kommunalverbände 
in Schleswig-Holstein4)

Das Gesetz über die Versorgungsausgleichskasse der 
Kommunalverbände in Schleswig-Holstein vom 30. Mai 
1949 (GVOBl. Schl.-H. S. 114), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 2. Dezember 2021 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 1349), wird wie folgt geändert:

In § 2 Absatz 3 wird in Nummer 4 der Punkt am Ende 
des Satzes durch ein Komma ersetzt und folgende 
Nummer 5 eingefügt:

„5.  den Zuschuss zur gesetzlichen Krankenversiche-
rung nach § 80a des Landesbeamtengesetzes 
Schleswig-Holstein den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und den Versorgungsempfängerin-
nen und Versorgungsempfängern gewähren.“

Artikel 5
Änderung der Mehrarbeitsvergütungsverordnung5)

Die Mehrarbeitsvergütungsverordnung vom 8. Juni 
2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 483), zuletzt geändert durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 27. April 2022 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 526, 544), wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 und 2 werden gestrichen.

b) Die Absätze 3 und 4 werden zu Absätzen 1 
und 2.

2. In § 4 Absatz 1 wird die Angabe „A 2 bis A 4 
14,05 Euro,“ gestrichen.

Artikel 6 
Änderung der Vollstreckungsvergütungs-

verordnung6)

Die Vollstreckungsvergütungsverordnung vom 13. No-
vember 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 741) wird wie 
folgt geändert:

§ 5 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird die Angabe „, Außerkraft-
treten“ gestrichen

b) Die Wörter „und tritt mit Ablauf von fünf Jahren 
nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft“ werden 
gestrichen.

Artikel 7 
Änderung des Gesetzes über mitbestimmungs-

rechtliche Sonderregelungen aus Anlass der 
Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-27)

Das Gesetz über mitbestimmungsrechtliche Son-
derregelungen aus Anlass der Ausbreitung des Co-
ronavirus SARS-CoV-2 vom 8. Mai 2020 (GVOBl. 
Schl.-H., S. 220), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 3. Mai 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 551), wird 
wie folgt geändert:

In § 1 Absatz 1 werden die Worte „31. Dezember 
2023“ durch die Worte „31. Dezember 2025“ ersetzt.

Artikel 8
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 13. Dezember 2023

D a n i e l  G ü n t h e r 
Ministerpräsident

M o n i k a  H e i n o l d 
Finanzministerin

4) Ändert Ges. vom 30. Mai 1949, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2030-4
5) Ändert LVO vom 8. Juni 2010, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2032-1-14
6) Ändert LVO vom 13. November 2018, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2032-20-13
7) Ändert Ges. vom 8. Mai 2020, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2035-5
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1989/2023
Gesetz 

zur Änderung des Gesetzes über die Rechtsstellung und Finanzierung der Fraktionen 
im Schleswig-Holsteinischen Landtag*)

Vom 14. Dezember 2023
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Gesetzes über die Rechtsstellung 

und Finanzierung der Fraktionen 
im Schleswig-Holsteinischen Landtag

Das Gesetz über die Rechtsstellung und Finanzierung 
der Fraktionen im Schleswig-Holsteinischen Landtag 
vom 18. Dezember 1994 (GVOBl. Schl.-H. 1995 S. 4), 
geändert durch Gesetz vom 26. Mai 1999 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 134), wird wie folgt geändert:

1. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Geldleistungen setzen sich zusammen aus:

1. einem Grundbetrag in Höhe von 374.176 Euro 
für Fraktionen mit bis zu fünf Mitgliedern, in 
Höhe von 587.991 Euro für Fraktionen mit 
sechs bis zwanzig Mitgliedern und in Höhe 
von 694.899 Euro für Fraktionen mit mehr 
als zwanzig Mitgliedern,

2. einem Betrag für jedes Mitglied in Höhe von 
je 106.908 Euro für das erste bis fünfte Mit-
glied, je 85.526 Euro für das sechste bis ach-
te Mitglied, je 64.145 Euro für das neunte bis 
fünfzehnte Mitglied, je 32.072 Euro für das 
sechzehnte bis sechsundzwanzigste Mitglied 
und je 10.691 Euro für das siebenundzwan-
zigste bis vierunddreißigste Mitglied sowie

3. einem Zuschlag in Höhe von 106.908 Euro 
für jede Fraktion, die nicht die Landesre-
gierung trägt (Oppositionszuschlag).“

b) In Absatz 4 wird folgender neuer Satz 2 angefügt:

„Der Landtag kann den Fraktionen nach Maß-
gabe des Haushaltsplanes Landespersonal oder, 
soweit dieses nicht in Anspruch genommen 
wird, als Äquivalent entsprechende Geldleis-
tungen zur Verfügung stellen.“

c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Die Fraktionen dürfen auch über das Ende 
der Wahlperiode hinaus Rücklagen bis zur Höhe 
von 60 vom Hundert der jährlichen Mittel nach 
Absatz 2 bilden.“

d) Nach Absatz 6 wird folgender neuer Absatz 7 
angefügt:

„(7) Rücklagen, die die nach Absatz 6 beste-
hende Grenze überschreiten, sind spätestens 
einen Monat nach Vorlage der Rechnung an 
den Schleswig-Holsteinischen Landtag zu-
rückzuzahlen.“

2. Nach § 6 wird folgender neuer § 6a eingefügt:

„§ 6 a 
– Anpassungsverfahren

(1) Die Geldleistungen nach § 6 Absatz 2 wer-
den beginnend am 1. Januar 2025 jährlich nach 
Maßgabe von Satz 2 an die Einkommensentwick-
lung angepasst. Maßstab für die Anpassung der 
Geldleistungen ist die Veränderung des Indexes der 
durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste der voll-
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
(einschließlich der Beamtinnen und Beamten) im 
produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungs-
bereich in Schleswig-Holstein. Die prozentualen 
Veränderungen der nach Satz 2 ermittelten Einkom-
mensentwicklungen teilt das Statistische Amt für 
Hamburg und Schleswig-Holstein bis zum 1. Juni 
eines Jahres der Präsidentin oder dem Präsidenten 
des Landtages mit. Diese oder dieser veröffentlicht 
die neuen Beträge der Geldleistungen im Gesetz- und 
Verordnungsblatt. Die Anpassung erfolgt jeweils zum 
1. Januar des auf die Mitteilung der Veränderung 
des Indexes folgenden Jahres.

(2) Der Schleswig-Holsteinische Landtag be-
schließt jeweils innerhalb des ersten Halbjahres 
nach der konstituierenden Sitzung über die An-
passung der Geldleistungen nach § 6 Absatz 2 
mit Wirkung für die gesamte Wahlperiode.“

3. In § 7 Absatz 3 wird die Angabe „800,00 DM“ 
durch die Angabe „1000 Euro“ ersetzt.

4. In § 8 Absatz 3 werden nach dem Wort „Schulden“ 
die Wörter „sowie die Höhe der Rücklagen“ eingefügt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 14. Dezember 2023

D a n i e l  G ü n t h e r
Ministerpräsident

Dr.  S a b i n e  S ü t t e r l i n - W a a c k
Ministerin

für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

*) Ändert Ges. vom 18. Dezember 1994, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 1101-9
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1686/2023
Gesetz 

zur Änderung des Landesverwaltungsgesetzes
Vom 14. Dezember 2023

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Landesverwaltungsgesetzes1)

Das Landesverwaltungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 243, ber. S. 534), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 29. April 2022 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 549), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 86a wird wie folgt ersetzt:

„§ 86a Bekanntmachung im Internet“.

b) Nach der Angabe zu § 86a wird die folgende 
Angabe zu § 86b eingefügt:

„§ 86b Zugänglichmachung auszulegender 
Dokumente“.

c) Nach der Angabe zu § 86b wird die folgende 
Angabe zu § 86c eingefügt:

„§ 86c Erörterung mit Verfahrensbeteiligten 
oder der Öffentlichkeit“.

d) Nach der Angabe zu § 337 wird die folgende 
Angabe zu § 337a eingefügt:

„§ 337a Übergangsregelung für die Durchfüh-
rung von Verwaltungsverfahren“.

e) Nach der neu eingefügten Angabe § 337a wird 
die folgende Angabe zu § 337b eingefügt:

„§ 337b Experimentierklausel zur Förderung 
der elektronischen Kommunikation“.

2. § 52a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden die Sätze 4 und 5 gestrichen.

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

„(3) Die Schriftform kann auch ersetzt werden

1. durch unmittelbare Abgabe der Erklärung 
in einem elektronischen Formular, das von 
der Behörde in einem Eingabegerät oder 
über öffentlich zugängliche Netze zur Ver-
fügung gestellt wird; bei einer Eingabe 
über öffentlich zugängliche Netze muss 
ein elektronischer Identitätsnachweis nach 
§ 18 des Personalausweisgesetzes vom 
18. Juni 2009 (BGBl. I S. 1346), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 5. Juli 2021 (BGBI. I S. 2281), nach 
§ 12 des eID-Karte-Gesetzes vom 21. Juni 
2019 (BGBl. I S. 846), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 

1) Ändert Gesetz i.d.F. der Bekanntmachung vom 2. Juni 
1992, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 20-1

2021 (BGBl. I S. 2281, 3678), oder nach 
§ 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
20. April 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 106), 
erfolgen;

2. durch Übermittlung einer von dem Erklä-
renden elektronisch signierten Erklärung 
an die Behörde

a) aus einem besonderen elektronischen 
Anwaltspostfach nach den §§ 31a 
und b der Bundesrechtsanwaltsord-
nung oder aus einem entsprechenden, 
auf gesetzlicher Grundlage errichteten 
elektronischen Postfach;

b) aus einem elektronischen Postfach ei-
ner Behörde oder einer juristischen Per-
son des öffentlichen Rechts, das nach 
Durchführung eines Identifizierungsver-
fahrens nach den Regelungen der auf 
Grund des § 130a Absatz 2 Satz 2 der 
Zivilprozessordnung erlassenen Rechts-
verordnung eingerichtet wurde;

c) aus einem elektronischen Postfach einer 
natürlichen oder juristischen Person 
oder einer sonstigen Vereinigung, das 
nach Durchführung eines Identifizie-
rungsverfahrens nach den Regelungen 
der auf Grund des § 130a Absatz 2 
Satz 2 der Zivilprozessordnung erlas-
senen Rechtsverordnung eingerichtet 
wurde;

d) mit der Versandart nach § 5 Absatz 5 
des De-Mail-Gesetzes vom 28. April 
2011 (BGBl. I S. 666), zuletzt geän-
dert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
10. August 2021 (BGBl. I S. 3436);

3. bei elektronischen Verwaltungsakten oder 
sonstigen elektronischen Dokumenten der 
Behörde

a) indem diese mit dem qualifizierten elek-
tronischen Siegel der Behörde versehen 
werden;

b) durch Versendung einer De-Mail-Nach-
richt nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-
Gesetzes, bei der die Bestätigung des 
akkreditierten Diensteanbieters die er-
lassende Behörde als Nutzer des De-
Mail-Kontos erkennen lässt.“.

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.
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d) Nach Absatz 4 wird der folgende neue 
Absatz 5 eingefügt:

„(5) Ermöglicht die Behörde die unmit-
telbare Abgabe einer Erklärung in einem 
elektronischen Formular, das von der 
Behörde in einem Eingabegerät oder 
über öffentlich zugängliche Netze zur 
Verfügung gestellt wird, so hat sie der 
oder dem Erklärenden vor Abgabe der 
Erklärung Gelegenheit zu geben, die 
gesamte Erklärung auf Vollständigkeit 
und Richtigkeit zu prüfen. Nach der 
Abgabe ist der oder dem Erklärenden 
eine Kopie der Erklärung zur Verfügung 
zu stellen.“.

e) Nach Absatz 5 wird der folgende neue 
Absatz 6 eingefügt:

„(6) Die Schriftform kann auch ersetzt 
werden durch eine Übersendung an die 
Behörde oder von der Behörde über 
einen sicheren Übermittlungsweg im 
Sinne des § 55a Absatz 4 Nummer 5 
der Verwaltungsgerichtsordnung.“

f) Die bisherigen Absätze 4 bis 8 werden 
zu den neuen Absätzen 7 bis 11.

3. § 86a wird wie folgt neu gefasst:

„§ 86a
Bekanntmachung im Internet

(1) Ist durch Rechtsvorschrift eine öffentliche 
oder örtliche Bekanntmachung angeordnet, so ist 
diese dadurch zu bewirken, dass der Inhalt der 
Bekanntmachung auch auf einer Internetseite der 
Behörde oder ihres Verwaltungsträgers zugänglich 
gemacht wird. Soweit durch Rechtsvorschrift 
nichts anderes bestimmt ist, ist für die Einhaltung 
einer vorgeschriebenen Frist die Zugänglichma-
chung im Internet nach Satz 1 maßgeblich.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn eine Zugänglichma-
chung im Internet insbesondere aus technischen 
Gründen nicht möglich ist.“.

4. Nach § 86a wird folgender § 86b eingefügt:

„§ 86b
Zugänglichmachung auszulegender Dokumente

(1) Ist durch Rechtsvorschrift die Auslegung von 
Dokumenten zur Einsicht angeordnet, so ist sie 
dadurch zu bewirken, dass die Dokumente zu-
gänglich gemacht werden

1. auf einer Internetseite der für die Auslegung 
zuständigen Behörde oder ihres Verwaltungs-
trägers und

2. auf mindestens eine andere Weise.

Ist eine Veröffentlichung der auszulegenden Unter-
lagen im Internet, insbesondere aus technischen 
Gründen, nicht möglich, so wird die angeordnete 

Auslegung zur Einsicht durch die andere Zugangs-
möglichkeit nach Satz 1 Nummer 2 bewirkt.

(2) In der Bekanntmachung der Auslegung sind 
anzugeben

1. der Zeitraum der Auslegung,

2. die Internetseite, auf der die Zugänglichma-
chung erfolgt, sowie

3. Art und Ort der anderen Zugangsmöglichkeit.

(3) Die Behörde kann verlangen, dass die Doku-
mente, die für die Auslegung einzureichen sind, 
in einem verkehrsüblichen elektronischen Format 
eingereicht werden.

(4) Sind in den auszulegenden Dokumenten Ge-
heimnisse nach § 88a enthalten, so ist derjenige, 
der diese Dokumente einreichen muss, verpflichtet,

1. diese Geheimnisse zu kennzeichnen und

2. der Behörde zum Zwecke der Auslegung zu-
sätzlich eine Darstellung vorzulegen, die den 
Inhalt der betreffenden Teile der Dokumente 
ohne Preisgabe der Geheimnisse beschreibt.“

5. Nach § 86b wird folgender § 86c eingefügt:

„§ 86c 
Erörterung mit Verfahrensbeteiligten oder der 

Öffentlichkeit

(1) Ist durch Rechtsvorschrift eine Erörterung, 
insbesondere ein Erörterungstermin, eine münd-
liche Verhandlung oder eine Antragskonferenz 
angeordnet, kann sie ersetzt werden

1. durch eine Onlinekonsultation oder

2. mit Einwilligung der zur Teilnahme Berechtigten 
durch eine Video- oder Telefonkonferenz.

(2) Bei einer Onlinekonsultation ist den zur Teilnah-
me Berechtigten innerhalb einer vorher bekannt 
zu machenden Frist Gelegenheit zu geben, sich 
schriftlich oder elektronisch zu äußern. Die Frist 
soll mindestens eine Woche betragen. Werden für 
die Onlinekonsultation Informationen zur Verfü-
gung gestellt, gilt § 86b Absatz 4 entsprechend.

(3) Sonstige Regelungen, die die Durchführung 
einer Erörterung nach Absatz 1 betreffen, bleiben 
unberührt.“.

6. § 91 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe b wird wie 
folgt gefasst:

„b) die ein anderes technisches Format als das 
Ausgangsdokument, das verbunden ist mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur 
oder einem qualifizierten elektronischen 
Siegel einer Behörde, erhalten haben.“.

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Der Beglaubigungsvermerk muss zusätzlich 
zu den Angaben nach Absatz 3 Satz 2 bei der 
Beglaubigung
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1. des Ausdrucks eines elektronischen Doku-
ments, das mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur oder einem qualifizierten 
elektronischen Siegel einer Behörde ver-
bunden ist, die Feststellungen enthalten,

a) wen die Signaturprüfung als Inhaberin 
oder Inhaber der Signatur oder welche 
Behörde die Signaturprüfung als Inha-
ber des Siegels ausweist,

b) welchen Zeitpunkt die Signaturprüfung 
für die Anbringung der Signatur oder 
des Siegels ausweist und

c) welche Zertifikate mit welchen Daten 
dieser Signatur oder des Siegels zu-
grunde lagen;

2. eines elektronischen Dokuments den Na-
men der oder des für die Beglaubigung 
zuständigen Bediensteten und die Bezeich-
nung der Behörde, die die Beglaubigung 
vornimmt, enthalten; die Unterschrift der 
oder des für die Beglaubigung zuständigen 
Bediensteten und das Dienstsiegel nach 
Absatz 3 Satz 2 Nummer 4 werden durch 
eine dauerhaft überprüfbare qualifizierte 
elektronische Signatur oder ein dauerhaft 
überprüfbares qualifiziertes elektronisches 
Siegel der Behörde ersetzt.

Wird ein elektronisches Dokument, das ein an-
deres technisches Format erhalten hat als das 
Ausgangsdokument, das mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur oder mit einem qualifi-
zierten elektronischen Siegel einer Behörde ver-
bunden ist, nach Satz 1 Nummer 2 beglaubigt, 
so muss der Beglaubigungsvermerk zusätzlich die 
Feststellungen nach Satz 1 Nummer 1 für das 
Ausgangsdokument enthalten.“.

7. § 108 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „Abs. 2“ 
durch die Angabe „Absatz 2 und 3“ ersetzt.

b) Dem Absatz 2 wird ein neuer Satz 4 angefügt:

„Für die Dauer der Geltung des § 337b fin-
den § 337b Satz 2 Nummer 1 bis 3 keine 
Anwendung.“.

c) In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe „Absatz 2 
Satz 4 Nummer 3“ durch die Angabe „Absatz 3 
Nummer 3 Buchstabe b“ ersetzt.

d) In Absatz 4 wird die Angabe „Abs. 2“ durch 
die Angabe „Absatz 2“ ersetzt und nach dem 
Wort „Signatur“ die Wörter „oder das nach 
§ 3a Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe a erfor-
derliche Siegel“ eingefügt.

8. § 140 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird vor das Wort „ausgelegt“ die 
Angabe „nach § 86b“ eingefügt.

b) In Absatz 3 wird Satz 1 durch die folgenden 
Sätze ersetzt:

„Die Anhörungsbehörde bestimmt, in welcher 
der amtsfreien Gemeinden oder Ämter nach 
Absatz 2 eine andere Zugangsmöglichkeit 
nach § 86b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zur 
Verfügung zu stellen ist und legt im Beneh-
men mit der jeweiligen amtsfreien Gemeinde 
oder dem Amt die Zugangsmöglichkeit fest.“.

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „der amts-
freien Gemeinde oder dem Amt“ durch 
die Wörter „der amtsfreien Gemeinde 
oder dem Amt nach Absatz 2“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Satz 2“ durch 
die Angabe „Satz 3“ ersetzt.

d) In Absatz 5 Satz 1 wird nach den Wörtern 
„Die amtsfreien Gemeinden und Ämter“ die 
Angabe „nach Absatz 2“ eingefügt.

9. § 141 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden die Wörter „der Ort und die 
Zeit der Auslegung sind örtlich bekannt zu 
machen“ durch die Wörter „die Auslegung 
ist örtlich bekannt zu machen“ ersetzt.

b) Nach Satz 2 wird der folgende Satz 3 eingefügt:

„Die Planfeststellungsbehörde bestimmt, in 
welcher amtsfreien Gemeinde oder in wel-
chem Amt eine andere Zugangsmöglichkeit 
nach § 86b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zur 
Verfügung zu stellen ist und legt im Beneh-
men mit der jeweiligen amtsfreien Gemeinde 
oder dem Amt die Zugangsmöglichkeit fest.“

10. Es wird folgender § 337a angefügt:

„§ 337a
Übergangsregelung für die Durchführung 

von Verwaltungsverfahren

Auf alle vor dem 1. Januar 2024 begonnenen, 
aber nicht abgeschlossenen Verwaltungsverfah-
ren sind dieses Gesetz in der bis zum 31. Dezem-
ber 2023 geltenden Fassung, das Planungssi-
cherstellungsgesetz vom 20. Mai 2020 (BGBl. I 
S. 1041), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22.  März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88), und 
das Landes-Planungssicherstellungsgesetz vom 
3. Dezember 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 875), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Januar 
2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 54), weiter anzuwen-
den. Dies gilt nicht für § 52a und § 337b.“

11. Es wird folgender § 337b angefügt:

„§ 337b 
Experimentierklausel zur Förderung der 

elektronischen Kommunikation

Zur Förderung der elektronischen Kommunikation 
wird die Regelung des § 52a Absatz 3 bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 2033 ausgesetzt. 
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In diesem Zeitraum kann die Schriftform auch 
ersetzt werden

1. durch unmittelbare Abgabe der Erklärung in 
einem elektronischen Formular, das von der 
Behörde in einem Eingabegerät oder über 
öffentlich zugängliche Netze zur Verfügung 
gestellt wird; für den Erklärenden muss die 
vollständig lesbare Erklärung abrufbar sein; 
bei einer Eingabe über öffentlich zugängliche 
Netze muss ein elektronischer Identitätsnach-
weis nach § 18 des Personalausweisgesetzes 
vom 18. Juni 2009 (BGBl. I S. 1346), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
5. Juli 2021 (BGBI. I S. 2281), nach § 12 
des eID-Karte-Gesetzes vom 21. Juni 2019 
(BGBl. I S. 846), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I 
S. 2281, 3678), oder nach § 78 Absatz 5 des 
Aufenthaltsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I 
S. 162), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 20. April 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 106), erfolgen;

2. durch Übermittlung einer von dem Erklären-
den elektronisch signierten Erklärung an die 
Behörde

a) aus einem besonderen elektronischen An-
waltspostfach nach den §§ 31a und b der 
Bundesrechtsanwaltsordnung oder aus einem 
entsprechenden, auf gesetzlicher Grund-
lage errichteten elektronischen Postfach;

b) aus einem elektronischen Postfach einer 
Behörde oder einer juristischen Person 
des öffentlichen Rechts, das nach Durch-
führung eines Identifizierungsverfahrens 
nach den Regelungen der auf Grund des 
§ 130a Absatz 2 Satz 2 der Zivilprozess-
ordnung erlassenen Rechtsverordnung 
eingerichtet wurde;

c) aus einem elektronischen Postfach einer 
natürlichen oder juristischen Person oder 
einer sonstigen Vereinigung, das nach 
Durchführung eines Identifizierungsver-
fahrens nach den Regelungen der auf 
Grund des § 130a Absatz 2 Satz 2 der 
Zivilprozessordnung erlassenen Rechts-
verordnung eingerichtet wurde;

d) mit der Versandart nach § 5 Absatz 5 
des De-Mail-Gesetzes vom 28. April 2011 
(BGBl. I S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 10. August 
2021 (BGBl. I S. 3436);

2. bei elektronischen Verwaltungsakten oder sons-
tigen elektronischen Dokumenten der Behörde

a) indem diese mit dem qualifizierten elektroni-
schen Siegel der Behörde versehen werden;

b) durch Versendung einer De-Mail-Nachricht 
nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes, 
bei der die Bestätigung des akkreditierten 
Diensteanbieters die erlassende Behörde 
als Nutzer des De-Mail-Kontos erkennen 
lässt;

c) durch Übermittlung aus einem nach Durch-
führung eines Identifizierungsverfahrens 
eingerichteten Postfach einer Behörde oder 
einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts

aa) an ein besonderes elektronisches 
Anwaltspostfach nach den §§ 31a 
und b der Bundesrechtsanwaltsord-
nung oder an ein entsprechendes, 
auf gesetzlicher Grundlage errich-
tetes elektronisches Postfach;

bb) an ein elektronisches Postfach ei-
ner Behörde oder einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechts, das 
nach Durchführung eines Identifi-
zierungsverfahrens nach den Rege-
lungen der auf Grund des § 130a 
Absatz 2 Satz 2 der Zivilprozessord-
nung erlassenen Rechtsverordnung 
eingerichtet wurde;

cc) an ein elektronisches Postfach einer 
natürlichen oder juristischen Person 
oder einer sonstigen Vereinigung, 
das nach Durchführung eines Iden-
tifizierungsverfahrens nach den Re-
gelungen der auf Grund des § 130a 
Absatz 2 Satz 2 der Zivilprozessord-
nung erlassenen Rechtsverordnung 
eingerichtet wurde.“.

Artikel 2 
Folgeänderungen2) 3) 4) 5)

(1) In § 12 Absatz 1 Satz 3 des IT-Einsatz-Gesetzes 
vom 16. März 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 285) wird 
die Angabe „§ 52a Absatz 2 LVwG“ durch die An-
gabe „§ 52a Absatz 2 und 3 sowie § 337b des 
Landesverwaltungsgesetzes“ ersetzt.

(2) § 1 Absatz 6 Satz 2 1. Halbsatz der Schleswig-
Holsteinischen Landesverordnung zur Durchführung 
des Gebäudeenergiegesetzes vom 26. Juli 2023 
(GVOBl. Schl.-H. S. 443) wird wie folgt gefasst:

„§ 52a und § 337b des Landesverwaltungsgesetzes 
bleiben unberührt;“.

2) Ändert Ges. vom 16. März 2022, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2010-5

3) Ändert LVO vom 26. Juli 2023, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. B 2130-19-1

4) Ändert LVO vom 5. Januar 2022, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2130-19-1

5) Ändert LVO vom 5. Februar 2019, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. B 2122-10-1
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(3) § 1 Absatz 2 Satz 2 der Bauvorlagenverordnung 
vom 5. Januar 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 26) wird 
wie folgt gefasst:

„§ 52a und § 337b des Landesverwaltungsgesetzes 
bleiben unberührt;“.

(4) § 8 der Pflegeberufe-Schiedsstellenverordnung 
vom 5. Februar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 45), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 
15. Juni 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 836), wird wie 
folgt geändert:

1. Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Hierfür richtet die Geschäftsstelle ein elektroni-
sches Mailverfahren gemäß § 52a und § 337b 
des Landesverwaltungsgesetzes (LVwG) ein.“.

2. In Absatz 2 wird die Angabe „§ 52a des LVwG“ jeweils 
ersetzt durch die Angabe „§§ 52a, 337b LVwG“.

3. In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 52a des LVwG“ 
ersetzt durch die Angabe „§§ 52a, 337b LVwG“.

Artikel 3 
Bekanntmachungserlaubnis

Das für Inneres zuständige Ministerium kann den Wort-
laut des Landesverwaltungsgesetzes in der ab dem 
1. Januar 2024 geltenden Fassung im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für Schleswig-Holstein bekannt machen.

Artikel 4 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 14. Dezember 2023

D a n i e l  G ü n t h e r
Ministerpräsident

D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k
Ministerin

für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

1990/2023
Gesetz

über die Errichtung eines Sondervermögens „Wiederaufbaufonds Flutkatastrophe 2023“ 
des Landes Schleswig-Holstein

Vom 14. Dezember 2023
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 215-3

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
Errichtung

Das Land Schleswig-Holstein errichtet unter dem 
Namen „Wiederaufbaufonds Flutkatastrophe 2023“ 
ein zweckgebundenes Sondervermögen nach § 26 
Absatz 2 Landeshaushaltsordnung.

§ 2
Zweck und Mittelverwendung

(1) Das Sondervermögen dient der Finanzierung der Wie-
deraufbaumaßnahmen infolge der Flutkatastrophe 2023.

(2) Aus den Mitteln des Sondervermögens werden 
Hilfen für Wiederaufbaumaßnahmen geleistet, so-
weit die Schäden nicht durch Versicherungen oder 
sonstige Dritte abgedeckt sind, für

1. Maßnahmen zum Wiederaufbau der kommunalen 
Infrastrukturen,

2. Maßnahmen zum Wiederaufbau von Einrichtungen 
der Daseinsvorsorge in den Kommunen sowie für

3. Maßnahmen des Küstenschutzes und Dünen.

§ 3
Förderrichtlinien

Die Landesregierung erlässt Richtlinien zur Verteilung 
und Verwendung der Mittel des Sondervermögens. 
In den Richtlinien sind insbesondere die jeweiligen 
Förderquoten und Eigenanteile festzulegen.

§ 4
Finanzierung des Sondervermögens

Das Land führt nach Maßgabe des Landeshaushal-
tes Landesmittel zu. Etwaige Bundesmittel werden 
ebenfalls vom Land zugeführt. Die Beteiligung der 
Kommunen wird durch das Gesetz über den kommu-
nalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (Finanz-
ausgleichsgesetz) geregelt.

§ 5
Stellung im Rechtsverkehr

Das Sondervermögen ist rechtlich unselbstständig 
und nicht rechtsfähig. Das Sondervermögen ist vom 
übrigen Vermögen des Landes, seinen Rechten und 
Verbindlichkeiten getrennt zu halten.
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§ 6
Verwaltung des Sondervermögens

(1) Das Sondervermögen wird von der Investitionsbank 
Schleswig-Holstein nach Maßgabe einer gesonderten 
Vereinbarung gemäß § 6 Absatz 3 in Verbindung mit 
§ 8 Absatz 1 des Investitionsbankgesetzes vom 7. Mai 
2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 206), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 29. April 2022 (GVOBl. 
Schl.- H. S. 549), im Auftrag des Ministeriums für 
Inneres verwaltet. Die Kosten der Verwaltung tragen 
Land und Kommunen zu gleichen Teilen.

(2) Das Ministerium für Inneres erstellt für jedes Haus-
haltsjahr einen Haushaltsplan, in dem die voraussicht-
lichen Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungser-
mächtigungen des Sondervermögens darzustellen 
sind. Diese Aufgabe kann im Rahmen der Vereinbarung 
gemäß Absatz 1 an die Investitionsbank Schleswig-
Holstein übertragen werden. Eine Kreditaufnahme 
durch das Sondervermögen ist nicht zulässig.

(3) Am Schluss eines jeden Haushaltsjahres erstellt 
das Ministerium für Inneres eine Jahresrechnung für 
das Sondervermögen, in der der Bestand des Son-
dervermögens sowie die Einnahmen und Ausgaben 
nachzuweisen sind. Die Jahresrechnung wird als 
Anhang der Haushaltsrechnung des Landes beigefügt. 
Diese Aufgabe kann im Rahmen der Vereinbarung 
gemäß Absatz 1 an die Investitionsbank Schleswig-
Holstein übertragen werden.

§ 7
Auflösung

Das Sondervermögen gilt als aufgelöst, wenn die 
Zwecke des Sondervermögens erfüllt sind. Dies ist 
durch die Landesregierung festzustellen. Verbleiben-
des Vermögen fällt entsprechend der eingebrachten 
Finanzierungsanteile an den Landeshaushalt und die 
Kommunen zurück.

§ 8
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am Tag seiner Verkündung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 14. Dezember 2023

D a n i e l  G ü n t h e r 
Ministerpräsident

Dr.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k 
Ministerin 

für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

M o n i k a  H e i n o l d
Finanzministerin

1992/2023
Gesetz

zur Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes*)
Vom 14. Dezember 2023

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Kindertagesförderungsgesetz vom 12. Dezember 
2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 759), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19. Juni 2023 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 286), wird wie folgt geändert:

1. § 38 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 wird die Angabe „574,82 Euro“ 
durch die Angabe „586,32 Euro“ ersetzt.

b) In Nummer 3 wird die Angabe „12,97 Euro“ 
durch die Angabe „13,23 Euro“ ersetzt.

*) Ändert Ges. vom 12. Dezember 2019, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. B 850-1

2. § 47 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nummer 1 wird die Angabe 
„1,16 Euro“ durch die Angabe „1,18 Euro“ ersetzt.

b) In Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe 
„1,42 Euro“ durch die Angabe „1,45 Euro“ ersetzt.

c) In Absatz 2 Nummer 1 wird die Angabe 
„2,20 Euro“ durch die Angabe „2,24 Euro“ ersetzt.

d) In Absatz 2 Nummer 2 wird die Angabe 
„2,69 Euro“ durch die Angabe „2,74 Euro“ ersetzt.

3. In § 53 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „42,23 Euro“ 
durch die Angabe „42,44 Euro“ ersetzt.

4. In § 58 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „31. De-
zember 2023“ durch die Angabe „30. April 2024“ 
ersetzt.
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Artikel 2

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 
1. Januar 2024 in Kraft. Nummer 4 tritt am Tag nach 
der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 14. Dezember 2023

D a n i e l  G ü n t h e r 
Ministerpräsident

A m i n a t a  T o u r é 
Ministerin 

für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration 
und Gleichstellung

1991/2023
Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Feststellung eines 

Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 
(2. Nachtragshaushaltsgesetz 2023)

Vom 15. Dezember 2023
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Änderung des Haushaltsgesetzes 2023

1. In § 8 wird folgender neuer Absatz 25 angefügt:

„(25) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag der zuständigen obersten Landesbehörden 
zur Finanzierung der Wiederaufbaumaßnahmen 
infolge der Flutkatastrophe 2023 erforderliche Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den 
entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken 
einzurichten, umzusetzen und zu ändern, in zusätzli-
che Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwilligen, so-
weit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.“

2. In § 10 wird folgender neuer Absatz 6 angefügt:

„(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Entnah-
men aus Rücklagen, die im Rahmen des Haushalts-
vollzuges 2023 erfolgt sind und zur Deckung von 
überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Ausgaben 
in Folge der Ostseesturmflut herangezogen werden, 
bis zur Höhe eines strukturellen Überschusses gemäß 
§ 1 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes zur Ausführung 
von Artikel 61 der Verfassung des Landes Schles-
wig-Holstein vom 13. Dezember 2019 (GVOBl.
 Schl.-H. S. 612), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 201), diesen Rücklagen wieder zuzuführen, wenn 

die zu deckenden Ausgaben die Vorgaben des § 4 
Absatz 3 des Gesetzes zur Ausführung von Arti-
kel 61 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein 
erfüllen, es sich mithin um ausgabeseitige finanzi-
elle Transaktionen handelt. Der Deckungsnachweis 
erfolgt mit der Haushaltsrechnung.“

3. In § 18 wird folgender neuer Absatz 8 angefügt:

„(8) Die Staatskanzlei wird gemeinsam mit dem 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Techno-
logie und Tourismus ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium und mit Zustimmung 
des Finanzausschusses gegenüber der Bundesre-
publik Deutschland die Übernahme entstehender 
Inanspruchnahmen aus der Verwaltungs- und 
Freistellungsvereinbarung des Bundes gegenüber 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für Ver-
luste aus einer Wandelanleihe gegenüber einem 
Batterie-Hersteller (Northvolt AB) mit Standort in 
der Region Heide durch Bürgschaften, Garantien 
oder sonstige Gewährleistungen bis zu einem 
Höchstbetrag von 300.000.000 Euro zu gewähr-
leisten und eine entsprechende Verwaltungsver-
einbarung mit dem Bund zu schließen.“

§ 2 
In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2023 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 15. Dezember 2023

D a n i e l  G ü n t h e r 
Ministerpräsident

M o n i k a  H e i n o l d 
Finanzministerin

C l a u s  R u h e  M a d s e n 
Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus
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1994/2023
Gesetz 

über Sonderzahlungen aus Anlass der gestiegenen Verbraucherpreise
Vom 15. Dezember 2023

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Besoldungsgesetzes 

Schleswig-Holstein1)

Das Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein vom 
26. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2023 
(GVOBl. Schl.-H. S. 634), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird vor der Angabe zu 
§ 60 die Angabe „§ 59b Sonderzahlung aus An-
lass der gestiegenen Verbraucherpreise“ eingefügt.

2. Nach § 59a wird folgender neuer § 59b eingefügt:

„§ 59b 
Sonderzahlung aus Anlass der gestiegenen 

Verbraucherpreise

(1) Zur Abmilderung finanzieller Belastungen auf-
grund der gestiegenen Verbraucherpreise wird 
Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Rich-
tern sowie den unter das Landesministergesetz 
fallenden Ministerinnen und Ministern für das 
Jahr 2023 eine einmalige Sonderzahlung gewährt. 
Die Höhe der Sonderzahlung beträgt 1.500 Euro. 
Die Sonderzahlung wird nur gewährt,

1. wenn das Dienstverhältnis am 9. Dezember 
2023 bestanden hat und

2. in der Zeit vom 1. August 2023 bis zum 
8. Dezember 2023 an mindestens einem Tag 
Anspruch auf Dienst- oder Anwärterbezüge 
bestand.

(2) Zur Abmilderung finanzieller Belastungen auf-
grund der gestiegenen Verbraucherpreise wird 
Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Rich-
tern sowie den unter das Landesministergesetz 
fallenden Ministerinnen und Ministern für das 
Jahr 2024

a) eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 
300 Euro für das Kalenderjahr 2024 und

b) für die Monate Januar 2024 bis einschließlich 
Oktober 2024 jeweils eine monatliche Sonder-
zahlung in Höhe von 120 Euro gewährt, 

1. wenn das Dienstverhältnis in den Fällen 
des Buchst a) im Monat Januar und in 
den Fällen des Buchst b) in dem jeweiligen 
Monat besteht und

2. in dem jeweiligen Monat mindestens an 
einem Tag Anspruch auf Dienst- oder An-
wärterbezüge besteht.

1) Ändert Ges. vom 26. Januar 2012, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2032-20

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Anwärterinnen 
und Anwärter entsprechend mit der Maßgabe, 
dass die Sonderzahlung entsprechend Absatz 1 
und Absatz 2 Buchstabe a) insgesamt 1.000 Euro 
beträgt und die monatliche Sonderzahlung ent-
sprechend Absatz 2 Buchstabe b) 50 Euro be-
trägt.

(4) § 7 Absatz 1 und § 8 gelten entsprechend. 
Maßgebend sind jeweils

1. für die einmalige Sonderzahlung nach Absatz 1 
die Verhältnisse am 9. Dezember 2023,

2. für die einmalige Sonderzahlung nach Absatz 2 
Buchstabe a) die Verhältnisse am 2. Januar 
2024 und für die monatlichen Sonderzahlun-
gen nach Absatz 2 Buchstabe b) die jeweiligen 
Verhältnisse am ersten Tag des jeweiligen Ka-
lendermonats. Fällt der erste Tag des Kalender-
monats auf einen Feiertag oder einen Wochen-
endtag und besteht Anspruch auf Besoldung 
erst ab dem nächstfolgenden Arbeitstag, ist 
für die Bemessung auf den nächstfolgenden 
Arbeitstag des Monats abzustellen.

In Fällen einer am 9. Dezember 2023 beste-
henden Elternzeit oder einer Beurlaubung ohne 
Dienstbezüge nach § 62 Absatz 1 oder § 64 
Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes sind für 
die Sonderzahlung nach Absatz 1 die Verhältnisse 
der Berechtigten am letzten Tag vor Beginn der 
Beurlaubung oder der Elternzeit maßgebend, die 
am letzten Tag vor Beginn der Elternzeit oder 
der Beurlaubung bestanden haben. Satz 1 gilt 
sinngemäß für die einmalige Sonderzahlung nach 
Absatz 2 Buchstabe b).

(5) Die Sonderzahlungen bleiben bei sonstigen 
Besoldungsleistungen unberücksichtigt.

(6) Stehen Sonderzahlungen nach diesem Ge-
setz aus mehreren Dienstverhältnissen bei dem 
gleichen Dienstherrn oder vergleichbare Leistun-
gen zur Abmilderung der Folgen der gestiegenen 
Verbraucherpreise aus einem Arbeitsverhältnis im 
öffentlichen Dienst bei dem gleichen Dienstherrn 
zu, sind die Sonderzahlungen nach diesem Gesetz 
auf höchstens den Betrag begrenzt, der in der 
Summe der Sonderzahlungen aus den Dienst- und 
Arbeitsverhältnissen in Fällen des Absatzes 1 und 
Absatz 2 Buchstabe a) insgesamt 1.800 Euro und 
des Absatzes 2 Buchstabe b monatlich 120 Euro 
(Höchstgrenze) ergibt. Bei mehreren Dienstverhält-
nissen ist für die Begrenzung das Dienstverhält-
nis maßgeblich, aus dem die laufenden Bezüge 
gezahlt werden.“
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Artikel 2 
Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes 

Schleswig-Holstein2)

Das Beamtenversorgungsgesetz Schleswig-Holstein 
vom 26. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153, 219), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2023 
(GVOBl. Schl.-H. S. 634), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird vor der Angabe zu § 90 die 
Angabe „§ 89b Sonderzahlung zur Abmilderung der 
Folgen der gestiegenen Verbraucherpreise “ eingefügt.

2. Nach § 89a wird folgender § 89b eingefügt:

„§ 89b 
Sonderzahlung aus Anlass der gestiegenen 

Verbraucherpreise

(1) Zur Abmilderung der Folgen der gestiegenen 
Verbraucherpreise wird den am 9. Dezember 2023 
vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfängern für das Jahr 2023 eine 
Sonderzahlung in sinngemäßer Anwendung des 
§ 59b Absatz 1 SHBesG gewährt, die sich nach 
dem jeweils maßgeblichen Ruhegehaltssatz und 
den Anteilssätzen des Witwen- und Waisengeldes 
sowie des Unterhaltsbeitrages aus dem Betrag 
von 1.500 Euro ergibt. Bei Empfängerinnen und 
Empfängern von Mindestversorgungsbezügen gilt 
der jeweils maßgebliche Mindestruhegehaltssatz.

(2) Zur Abmilderung der Folgen der gestiegenen Ver-
braucherpreise werden Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfängern von laufenden Versor-
gungsbezügen ferner eine einmalige Sonderzahlung 
für das Jahr 2024 sowie jeweils für die Monate 
Januar 2024 bis einschließlich Oktober 2024 eine 
monatliche Sonderzahlung zusätzlich zu ihren Versor-
gungsbezügen in sinngemäßer Anwendung des § 59b 
Absatz 2 SHBesG gewährt, die sich nach dem jeweils 
maßgeblichen Ruhegehaltssatz und den Anteilssätzen 
des Witwen- und Waisengeldes sowie des Unterhalts-
beitrages aus den jeweils in Absatz 2 aufgeführten 
Beträgen ergeben. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Die Sonderzahlungen nach diesem Gesetz werden 
jeweils nur einmal gewährt und gelten nicht als Teil 

des Ruhegehalts und bleiben bei der Anwendung von 
Ruhens-, Anrechnungs- und Kürzungsvorschriften so-
wie bei Vorschriften über die anteilige Kürzung außer 
Betracht. Beim Zusammentreffen von Ruhegehalt und 
Hinterbliebenenversorgung nach diesem Gesetz bemes-
sen sich die Sonderzahlungen nach dem Ruhegehalt.“

Artikel 3 
Änderung der Landesverordnung über die 

Unterhaltsbeihilfe an Rechtsreferendarinnen 
und Rechtsreferendare3)

Die Landesverordnung über die Unterhaltsbeihilfe an 
Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare vom 
24. August 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 559), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Dezember 
2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 1008), wird wie folgt geändert:

In § 1 Absatz 5 werden die Sätze 2 bis 4 gestrichen 
und durch folgende Sätze ersetzt:

„Zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise 
wird den Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferenda-
ren zusätzlich zu der nach dieser Verordnung zustehen-
den Unterhaltsbeihilfe eine einmalige Sonderzahlung 
für das Jahr 2023 gewährt. Die Höhe der Sonderzah-
lung beträgt 1.000 Euro. Die Sonderzahlung wird nur 
gewährt, wenn das Dienstverhältnis am 9. Dezember 
2023 bestanden hat und in der Zeit vom 1. August 
2023 bis zum 8. Dezember 2023 an mindestens 
einem Tag Anspruch auf Unterhaltsbeihilfe bestand. 
Für die Monate Januar 2024 bis einschließlich Ok-
tober 2024 wird zur Abmilderung der gestiegenen 
Verbraucherpreise den Rechtsreferendarinnen und 
Rechtsreferendaren zusätzlich zu der nach dieser 
Verordnung zustehenden Unterhaltsbeihilfe eine mo-
natliche Sonderzahlung in Höhe von jeweils 50 Euro 
gewährt. Die Sonderzahlung wird nur gewährt, wenn 
das Dienstverhältnis in dem jeweiligen Monat besteht 
und in dem jeweiligen Monat an mindestens einem 
Tag Anspruch auf Unterhaltsbeihilfe besteht.“

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 9. Dezember 
2023 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 15. Dezember 2023

D a n i e l  G ü n t h e r 
Ministerpräsident

Für die 
Ministerin 

für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

K a r i n  P r i e n
Ministerin 

für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissen-
schaft, Forschung und Kultur

M o n i k a  H e i n o l d 
Finanzministerin 

Prof. Dr. K e r s t i n  v o n  d e r  D e c k e n 
Ministerin 

für Justiz und Gesundheit

2) Ändert Ges. vom 26. Januar 2012, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2032-22
3) Ändert LVO vom 24. August 2020, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2030-16-40
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1993/2023
Entwurf eines Gesetzes*) 

zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch**)
Vom 18. Dezember 2023

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

§ 9 des Gesetzes zur Ausführung des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch vom 22. März 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 201, 202), wird wie folgt geändert:

1. Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 3 wird nach dem Wort „Gesetz“ die 
Angabe „(trägerindividueller Landesanteil)“ 
eingefügt.

b) Die Sätze 4 und 5 werden gestrichen.

2. Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„(2) Die im Jahr 2023 geltenden trägerindividu-
ellen Landesanteile werden in trägerbezogenen 
Schritten dem Wert 82,5 % angenähert. Der 
Ausgangswert der trägerindividuellen Landes-

anteile entspricht dem prozentualen Anteil an 
der Finanzierung des Landes für Ausgaben der 
Eingliederungshilfe nach Absatz 1 im Jahr 2023. 
Im Rahmen eines Konvergenzpfades werden die 
trägerindividuellen Landesanteile so angepasst, 
dass sich die Differenz zwischen dem im Jahr 
2023 geltenden trägerindividuellen Landesanteil 
und 82,5 % jeweils zum 1. Januar eines jeden 
Jahres ab dem Jahr 2024 bis einschließlich dem 
Jahr 2028 um ein Zehntel vermindert. Die sich 
so ergebenden Landesanteile werden auf zwei 
Nachkommastellen kaufmännisch gerundet. Die 
trägerindividuellen Anteile ergeben sich aus der 
Anlage, die Bestandteil des Gesetzes ist.“

3. Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Ab-
sätze 3 und 4.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Anlage zu § 9 Abs. 2

Trägerindividuelle Anteile 2024 bis 2028

 2024 2025 2026 2027 2028
Flensburg 86,59 86,14 85,68 85,23 84,77
Kiel 76,37 77,05 77,74 78,42 79,10
Lübeck 80,46 80,68 80,91 81,14 81,36
Neumünster 75,59 76,36 77,13 77,89 78,66
Dithmarschen 88,92 88,21 87,50 86,78 86,07
Hzgt. Lauenburg 81,27 81,41 81,54 81,68 81,82
Nordfriesland 82,67 82,65 82,63 82,61 82,60
Ostholstein 82,45 82,46 82,46 82,47 82,47
Pinneberg 81,35 81,48 81,61 81,74 81,86
Plön 88,80 88,10 87,40 86,70 86,00
Rendsburg-Eckernförde 83,44 83,33 83,23 83,13 83,02
Schleswig-Flensburg 88,39 87,74 87,08 86,43 85,77
Segeberg 79,02 79,41 79,79 80,18 80,57
Steinburg 87,36 86,82 86,28 85,74 85,20
Stormarn 85,53 85,19 84,85 84,52 84,18

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 18. Dezember 2023

D a n i e l  G ü n t h e r 
Ministerpräsident

A m i n a t a  T o u r é 
Ministerin 

für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration 
und Gleichstellung

*) Hierbei handelt es sich um einen Ausfertigungsfehler, der nachträglich berichtigt wird. 
**) Ändert Ges. vom 22. März 2018, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 867-2

Anl.
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Hinweis:   Die vollständigen Fassungen aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen können im Internet unter http://
www.schleswig-holstein.de (→ Landesrecht) abgerufen 
werden.


